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 Die vorliegende Arbeitshilfe ist im Rahmen des Projekts „Fugee Angels“  
 entstanden, welches von Juli 2020 bis Februar 2023 von der Zukunfts- 
 werkstatt Rückenwind (ZWR) in Kooperation mit Beratung-Inklusion- 
 Gesundheit (BIG) von pro juventa umgesetzt wurde. In diesem Projekt  
 wurden Menschen mit Fluchterfahrung als ehrenamtliche Sprach- und  
 Kulturmittler*innen ausgebildet, um anderen Geflüchteten beratend  
 und begleitend in schwierigen Lebenslagen zur Seite zu stehen.

 Die Zukunftswerkstatt Rückenwind ist ein gemeinnütziger Verein, der 
 in verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit tätig ist.  
 Mit ihrer Arbeit unterstützt die ZWR seit der Vereinsgründung im Jahr  
 2003 Kinder, Jugendliche und deren Familien in sämtlichen Lebensla- 
 gen. Dabei nimmt sie seit 2014 besondere Rücksicht auf die Bedarfe  
 von jungen Geflüchteten. Das Einzugsgebiet der ZWR umfasst den  
 Rems-Murr-Kreis sowie die Stadt Stuttgart.
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Hinweis
Bei allen in dieser Arbeitshilfe grafisch dargestellten Personen handelt es sich  
um Fugee Angels. Lediglich Fugee Angel Tony wird im Zusammenhang mit den  
im Rahmen dieses Projekts entstandenen Erklärvideos ohne Flügel abgebildet.  

Um die Realität widerzuspiegeln, wurde versucht, die Diversität unter den  
Fugee Angels durch Variation einiger optischer Merkmale sichtbar zu machen.  
Die äußerlichen Merkmale der Figuren stehen in keinem Zusammenhang mit  
den sich daneben befindenden Inhalten.

Abkürzungen
KKG: Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
SGB: Sozialgesetzbuch

SPFH: Sozialpädagogische Familienhilfe
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1. Einleitung
Angebote der Familienhilfe erfordern oft Überzeugungsarbeit. Das Eindringen in die Privatsphäre des 
Familienlebens und die in den Familienalltag eingreifenden Maßnahmen werden als sehr belastend er-
lebt. Viele Eltern haben Vorbehalte gegenüber dem Jugendamt: „Die wollen uns die Kinder wegnehmen!“

Umso wichtiger ist es, dass haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte, die Familien mit Fluchterfahrungen 
begleiten, diese Ängste kennen und einschätzen können, welche der möglichen Leistungen für be- 
stimmte Familien hilfreich oder sogar notwendig sein können. Denn während sie von vielen anderen 
Rechten ausgeschlossen sind, haben geflüchtete Kinder und ihre Eltern ab der Einreise Zugang zu Leis-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Für Kinder, Jugendliche und Familien mit Fluchtgeschichte kann die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
eine ganze Reihe wichtiger Unterstützungs- und Beratungsangebote bereitstellen: Die frühkindliche 
Förderung in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege gilt auch für den Spracherwerb als 
elementar und die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit bieten jungen Menschen ein wichtiges Lern- 
feld, um Meinungen zu hinterfragen, mitzugestalten, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen und sich zu 
engagieren. Für unbegleitete minderjährige Geflüchtete stehen pädagogische und therapeutische An-
gebote zur Verfügung. Stark belastete Familien erhalten Unterstützungs- und Beratungsangebote, um 
beispielsweise ihre Fluchterfahrungen, die Ungewissheit über den Ausgang des Asylverfahrens, die neue 
Umgebung sowie Veränderungen in der Familienstruktur zu verarbeiten.

2. Zielsetzung und Aufbau
Die vorliegende Arbeitshilfe gibt einen Überblick über die Aufgaben und Leistungen der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe in Deutschland. Sie richtet sich in erster Linie an hauptamtliche Fachkräfte, die im Be- 
reich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit geflüchteten Menschen arbeiten, aber auch an ehren- 
amtliche Unterstützer*innen von Geflüchteten. 

In den seltensten Fällen gibt es Pauschallösungen, wenn Unterstützung benötigt wird. Vielmehr geht es 
immer darum, einen individuell passenden Weg zu finden. Aus diesem Grund enthält die Arbeitshilfe 
keine „Rezepte“, sondern Hintergrundinformationen zu Leistungen für junge Menschen und Familien mit 
Fluchtgeschichte. Sie soll helfen, den „Leistungsdschungel“ etwas zu lichten und Vorbehalte gegenüber 
dem Jugendamt abzubauen.

Zunächst werden die Akteur*innen der Kinder- und Jugendhilfe in den Blick genommen: Wer macht 
was? Die zentralen Aufgabenfelder und Zuständigkeiten der Jugendämter werden in den Kapiteln 3 bis 6 
erläutert. Kapitel 7 beschreibt den Prozess der Antragstellung.

Gerade im Hinblick auf das Familiensystem sind die Traditionen und Werte der Herkunftsländer von 
großer Bedeutung. Aus diesem Grund haben einige der Fugee Angels – junge Ehrenamtliche aus Syrien, 
Afghanistan und dem Iran – an der Erstellung der Arbeitshilfe mitgewirkt. Sie haben die Besonderheiten 
und Unterschiede der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in ihren Herkunftsländern, welche in Kapitel 8 
beschrieben werden, zusammengetragen.1

Anlaufstellen und weiterführende Literatur schließen die Arbeitshilfe ab. 
 
 
 

 
 
 
1 Die Berichte der Fugee Angels aus dem Iran, Syrien und Afghanistan spiegeln jeweils deren persönliche Erfahrungen und Wis- 
 sensstände wider. Sie wurden nicht formal überprüft und können demnach nicht als allgemeingültige Informationen zum  
 jeweiligen Herkunftskontext gewertet werden. Eventuelle örtliche Unterschiede sowie zeitliche Veränderungen können nicht  
 berücksichtigt werden. Die Aussagen wurden sprachlich korrigiert, um die Verständlichkeit zu vereinfachen, sowie gender- 
 sensibel angepasst. 
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 3. Die Akteur*innen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
In der Kinder- und Jugendhilfe wirken verschiedene Akteur*innen zusammen. Der bekannteste und  
zentrale Akteur ist das Jugendamt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Es besteht aus der 
Verwaltung (§ 70), also den Mitarbeiter*innen, die die Aufgaben konkret umsetzen, und aus dem Ju-
gendhilfeausschuss (§ 71). Der Jugendhilfeausschuss entscheidet über kinder-, jugend- und familienpo-
litische Fragen und befasst sich mit Angelegenheiten der Kinder- und Jugendhilfe. Dem Jugendhilfeaus- 
schuss gehören neben Mitgliedern des Gemeinderates auch Mitglieder der anerkannten Träger der frei-
en Jugendhilfe an. Freie Träger sind Institutionen, Organisationen und Gruppen wie Wohlfahrtsverbände, 
Vereine oder Kirchen. Diese Vielfalt soll auch eine Vielfalt an Wertorientierungen, Inhalten und Metho-
den in der Kinder- und Jugendhilfe gewährleisten. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ist die 
oberste Landesjugendbehörde, erbringt aber selbst keine Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.

3.1. Das Jugendamt 

Das Jugendamt ist die zentrale Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien. In jedem Landkreis 
und jeder kreisfreien Stadt gibt es ein Jugendamt (manchmal auch anders bezeichnet: „Amt für Jugend“, 
„Amt für Kinder, Jugendliche und Familien“, „Fachbereich Jugend“ usw.).  

Da das Jugendamt in erster Linie dafür verantwortlich ist, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schüt-
zen, wird es auch als „staatliches Wächteramt“ bezeichnet. Es muss tätig werden, wenn es Kenntnis von 
einer konkreten Kindeswohlgefährdung erhält (§ 8a SGB VIII), zum Beispiel bei Vernachlässigung oder bei 
körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt gegen Kinder oder Jugendliche.

 Nach § 2 Absatz 2 und 3 SGB VIII hat das Jugendamt unter anderem folgende Aufgaben:

 - Angebote der Jugendhilfe und der Jugendsozialarbeit

 - Hilfe zur Erziehung

 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

 - Hilfe für Kinder mit seelischer Behinderung

 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

 - Die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pflegeerlaubnis

 - Die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und vor den Familiengerichten

 - Die Beratung zum Abstammungsrecht und Belehrung in Verfahren zur Adoption

-  Die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und  
 Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Seit 2005 ist auch die Zuständigkeit der Jugendhilfe für unbegleitete ausländische Minderjährige sowie 
die Verpflichtung zur Inobhutnahme dieser durch die Jugendämter in § 42 SGB VIII explizit verankert. An-
schließend werden weitere Schritte zur langfristigen Sicherung des Kindeswohls ergriffen (zum Beispiel 
Sorgerechtsübernahme über Familiengericht und Inanspruchnahme stationärer Hilfen zur Erziehung).

Bei vielen Familien ist der Begriff Jugendamt aus Furcht vor der Inobhutnahme der Kinder negativ 
besetzt. Diese ist allerdings das letzte Mittel, das der Jugendhilfe zur Verfügung steht, um Kinder zu 
schützen. Im Vorfeld werden Mitarbeiter*innen des Jugendamtes immer alle anderen Möglichkeiten 
ausschöpfen, um die Situation der Familie zu verbessern. Darauf wird in Kapitel 5.7. näher eingegangen. 
Hauptaufgabe des Jugendamtes ist es, Familien in schwierigen Situationen zu beraten und konkrete  
Hilfemaßnahmen einzuleiten. Deshalb sollten sich Familien oder Jugendliche keinesfalls davor scheuen, 
sich mit Problemen und Fragen an das Jugendamt zu wenden! 

Wenn Kinder oder Jugendliche in einer Not- und Konfliktlage ein Jugendamt aufsuchen, haben sie einen 
Anspruch darauf, ohne das Wissen ihrer Eltern beraten zu werden (§ 8 Absatz 3). In Beratungsprozessen 
mit Eltern müssen die Fachkräfte des Jugendamtes immer auch deren Wünsche berücksichtigen. Ge-
meinsam mit ihnen und den Kindern oder Jugendlichen wird ein Hilfeplan erstellt.
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4. Der Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe bedeutet, dass alle Kinder in Deutschland das Recht haben, gut aufzuwachsen. 
Sie sollen Chancen auf Bildung haben, egal, woher sie kommen, und sie haben das Recht auf Schutz und 
gewaltfreie Erziehung. Politik und Gesellschaft tragen gemeinsam die Verantwortung, dass auch die Kin- 
der und Jugendlichen, die keinen optimalen Start ins Leben haben, diese Rechte wahrnehmen können.

Die rechtliche Grundlage für die Kinder- und Jugendhilfe ist das Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII).  
§ 1 Absatz 3 beschreibt den Auftrag. Demnach soll die Kinder- und Jugendhilfe

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen,  
 Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine  
 kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.2

Die Kinder- und Jugendhilfe ist grundsätzlich für alle jungen Menschen unter 27 Jahren zuständig,  
die in Deutschland leben. Das Gesetz unterscheidet dabei folgende Zielgruppen: 

- Kinder (unter 14 Jahren)
- Jugendliche (zwischen 14 und unter 18 Jahren)
- Junge Volljährige (zwischen 18 und unter 27 Jahren)
- Personensorgeberechtigte (in der Regel die Eltern, gegebenenfalls auch ein Elternteil allein,  
 ein Vormund oder ein*e Pfleger*in)

Dabei spielt es keine Rolle, ob sie deutscher oder anderer Nationalität sind und ob sie beeinträchtigt 
oder nicht beeinträchtigt sind.

Das Recht der Kinder- und Jugendhilfe bietet die Grundlage für eine ganze Reihe an Leistungen und An-
geboten für Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Ein Großteil der Angebote ist kostenlos.

5. Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fasst wie folgt zusammen:  

 

        „Die Kinder- und Jugendhilfe fördert Kinder und Jugendliche in  
        ihrer Entwicklung und hilft jungen Erwachsenen in besonders 
       schwierigen Situationen. Sie berät und unterstützt Eltern und  

       andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung ihrer Kinder.“3

5.1. Jugendarbeit

Die Angebote der Jugendarbeit zielen darauf ab, junge Menschen bis 27 Jahre zu Selbstbestimmung und 
gesellschaftlicher Mitverantwortung zu befähigen. Dabei setzt sie an den Interessen, Wünschen und 
Stärken der Kinder und Jugendlichen an. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind freiwillig und 
können von den Kindern und Jugendlichen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Sie orientieren sich 
am sozialräumlichen Bedarf. 

Träger der Jugendarbeit sind vor allem Jugend- und Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Gruppen, Initiativen 
und das Jugendamt.

2 § 1 SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe
3 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinder-und-jugendschutz/fragen-und-antworten-kinder-und- 
 jugendhilfe/fragen-und-antworten-kinder-und-jugendhilfe-86352 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinder-und-jugendschutz/fragen-und-antworten-kinder-und-jugendhilfe/fragen-und-antworten-kinder-und-jugendhilfe-86352
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinder-und-jugendschutz/fragen-und-antworten-kinder-und-jugendhilfe/fragen-und-antworten-kinder-und-jugendhilfe-86352
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§ 11 SGB VIII nennt folgende Schwerpunkte der Jugendarbeit: 

- Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller,  
 naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit 
 • internationale Jugendarbeit

• Kinder- und Jugenderholung
• Jugendberatung

Die Jugendarbeit ist für junge Menschen – gerade auch mit Fluchtgeschichte – ein wichtiger Ort für 
außerschulische Begegnung, Kontakte zu Gleichgesinnten und informelles Lernen. Darüber hinaus  
bieten ihnen Jugendverbände die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren und sich für andere 
einzubringen.

5.2. Jugendsozialarbeit

Im Gegensatz zur Kinder- und Jugendarbeit, die sich an alle Kinder und Jugendlichen richtet, hat die Ju-
gendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) zum Ziel, die Lebensbedingungen von jungen Menschen, die im Hinblick 
auf Teilhabechancen benachteiligt sind, zu verbessern. Zielgruppe sind junge Menschen bis zum 27. 
Lebensjahr. Im Unterschied zur Jugendarbeit handelt es sich bei der Jugendsozialarbeit um sozialpädago-
gische Fachangebote, die mit individuellen Hilfen auf einzelne Jugendliche oder bestimmte Gruppen von 
Jugendlichen zugeschnitten sind. Insbesondere gefördert werden:

- Die schulische und berufliche Ausbildung
- Die Lebensplanung und berufliche Orientierung
- Die Eingliederung in die Arbeitswelt
- Die soziale Integration

Jugendliche mit Fluchtgeschichte können die Angebote der Jugendsozialarbeit unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsstatus in Anspruch nehmen. Oft stellen Erfahrungen, die im Zusammenhang mit der Flucht 
gemacht wurden, oder auch die Lebenssituation hier in Deutschland den Ausgangspunkt für einen be-
sonderen Förderbedarf dar.

Die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit sind häufig nicht ganz scharf 
voneinander trennbar – wie beispielsweise bei der mobilen Jugendarbeit (Streetwork).

Weitere Informationen und ein umfassender Downloadbereich findet sich auf der Website  
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg:  
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/kinder-und-jugendliche/ 
jugendsozialarbeit

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/kinder-und-jugendliche/jugendsozialarbeit
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/kinder-und-jugendliche/jugendsozialarbeit
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5.3. Schulsozialarbeit

Seit 2021 ist die Schulsozialarbeit im neu geregelten §13a SGB VIII gesetzlich in der Kinder- und Jugend-
hilfe verankert.

Unter Schulsozialarbeit versteht man die ganzheitliche und lebensweltbezogene Kooperation von Schule 
und Jugendhilfe: Pädagogische Fachkräfte arbeiten im Schulalltag eng mit Lehrkräften zusammen, um 
die schulische Integration aller Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten und die Bedingungen an der 
Schule zu verbessern. Sie unterstützen Schüler*innen und Eltern bei Fragen und Problemen. Schulso-
zialarbeit gibt es an allen Schularten und alle Kinder und Jugendlichen, die eine öffentliche Schule be-
suchen, haben Anspruch auf ihre Leistungen.

Die Schulsozialarbeit hat folgende Kernaufgaben: 

- Einzelfallhilfe und Beratung von Kindern und Jugendlichen bei schulischen Problemen,  
 Lernschwierigkeiten und schwierigen Lebenssituationen
- Beratung von Eltern, pädagogischen Assistent*innen und Lehrer*innen
- Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen
- Schulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit
- Offene Angebote für alle Schüler*innen, z. B. Schüler*innencafés und -treffs4

Die Schulsozialarbeit leistet dabei keinen Dienst für die Schule, sondern kooperiert auf Augenhöhe mit 
ihr. Schulsozialarbeiter*innen bilden eine enge Schnittstelle zu den Jugendämtern. Mit wenigen Aus-
nahmen ist die Schulsozialarbeit freiwillig. Lediglich bei Angeboten im Klassenverband wird die Freiwil-
ligkeit aufgehoben, sie ist jedoch zu jeder Zeit streng vertraulich.  

Angebote zur schulischen Integration von neuzugewanderten Schüler*innen sind darüber hinaus ein 
wichtiger Teil der Schulsozialarbeit. So werden auch die Vorbereitungsklassen, Sprachförderklassen so- 
wie weitere Angebote miteinbezogen. 

Weitere Informationen 

• LAG Schulsozialarbeit: https://www.lag-jugendsozialarbeit-bw.de/index.php/jugendsozialarbeit/ 
 schulsozialarbeit
• ZWR (2023): FLUCHT UND BILDUNG. Arbeitshilfe für Engagierte im Bildungssystem in Baden- 
 Württemberg: https://zwrev.de/arbeitshilfe/flucht_und_bildung/

5.4. Förderung der Erziehung in der Familie

Eine wichtige Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erzie- 
hungsaufgaben zu unterstützen. So wie die Lebens- und Familienformen in den letzten Jahrzehnten viel- 
fältiger geworden sind (Alleinerziehende, Patchworkfamilien, Regenbogenfamilien, Pflegefamilien etc.), 
so ist auch das Angebotsspektrum der Kinder- und Jugendhilfe gewachsen. Es umfasst:

- Allgemeine Förderangebote (§ 16 SGB VIII: Beratung von Schwangeren und werdenden Vätern,  
 Familienbildung, Beratung in Erziehungsfragen, Familienfreizeit und -erholung)
- Beratungs- und Unterstützungsangebote für spezielle familiäre Problemsituationen  
 (§ 17 SGB VIII: Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung von Eltern minder- 
 jähriger Kinder; § 18 SGB VIII: Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge  
 und des Umgangsrechts)
- Angebote und Hilfen, die auf bereits eingetretene Notstände zielen (§ 19 SGB VIII: Hilfen in  
 gemeinsamen Wohnformen für alleinerziehende Mütter/Väter und Kinder; § 20 SGB VIII:  
 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen)

4 Vgl. https://www.lag-jugendsozialarbeit-bw.de/index.php/jugendsozialarbeit/schulsozialarbeit

https://www.lag-jugendsozialarbeit-bw.de/index.php/jugendsozialarbeit/schulsozialarbeit
https://www.lag-jugendsozialarbeit-bw.de/index.php/jugendsozialarbeit/schulsozialarbeit
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Alle diese Angebote zielen darauf ab, Familien zu stabilisieren und ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten, 
insbesondere in schwierigen Lebenslagen wie Trennung oder Scheidung und in belastenden Lebens- 
situationen (beispielsweise bei Krankheit eines Elternteils). Sie reichen von der Beratung über die Unter-
stützung im Haushalt bis hin zur Erziehungsbeistandschaft.

Nicht im SGB VIII, sondern im Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) verankert 
sind die Angebote der „Frühen Hilfen“5 für Eltern ab der Schwangerschaft und Familien mit Kindern bis 
zum dritten Lebensjahr. Sie sind niedrigschwellig und richten sich insbesondere an Familien in belasten-
den Lebenssituationen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Eltern deren Erziehungsverantwortung zu stärken 
und so eine gesunde Entwicklung der Kinder zu ermöglichen. Das System der „Frühe Hilfen“ ist inter-
disziplinär organisiert und arbeitet mit dem Gesundheitssystem zusammen.

5.5. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

Das SGB VIII unterscheidet zwei Formen der Kindertagesbetreuung: Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII) 
und Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII). Tageseinrichtungen und Kindertagespflege haben die Aufgabe, die 
Erziehung durch die Eltern zu unterstützen, zu fördern und zu gewährleisten. Ihre Bedeutung hat in den 
letzten Jahren stetig zugenommen, da sie einerseits Kindern den Kontakt zu Gleichaltrigen und ande- 
rerseits Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen.

Jedes Kind ab 1 Jahr hat bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kinderta- 
geseinrichtung im Umfang einer Halbtagsbetreuung. Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund haben 
einen Rechtsanspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung nach § 22 SGB VIII und Förderung nach § 24 
SGB VIII, sobald sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Der Anspruch auf Förderung in 
einer Kindertageseinrichtung besteht also unabhängig davon, ob sich das Kind rechtmäßig oder geduldet 
hier aufhält. Kinder aus Familien mit Fluchtgeschichte können sowohl in Kindertageseinrichtungen (auch 
„Kitas“ genannt) als auch in der Kindertagespflege betreut werden.

 Es gibt folgende Betreuungsformen, in welchen das Kind den ganzen Tag oder  
 einen Teil des Tages betreut wird:

 Kinderkrippen: In Kinderkrippen werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren betreut. Die meisten  
 Krippen nehmen Kinder ab 4 Monaten auf.  

 Kindertagesstätten: Kindertagesstätten bieten meist verschiedene Möglichkeiten der Betreuung an  
 – für Kinder ab dem Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung, die meist im Alter von 6 Jahren  
 stattfindet. Viele Einrichtungen trennen zwischen unter 3-jährigen und über 3-jährigen Kindern, es  
 gibt aber auch altersgemischte Gruppen mit Kindern ab 1 Jahr.

 Horte: Im Hort werden Grundschüler*innen bis zur Vollendung der 4. Klasse betreut. In Ausnahme- 
 fällen ist es möglich, Schulkinder auch bis zum 12. oder sogar 14. Lebensjahr im Hort zu betreuen.  
 Neben dem Hort bietet auch die Ganztagsgrundschule Betreuungsangebote an.

 Tagespflegepersonen: Sogenannte „Tagesmütter“ oder „Tagesväter“ dürfen bis zu fünf Kinder   
 betreuen. 

Die Kosten für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren sind sehr unterschiedlich. Familien mit  
geringem Einkommen sind von den Kosten befreit, wenn sie zum Beispiel Kinderzuschlag oder Wohn- 
geld erhalten. Anlaufstelle für die Beantragung der Kostenübernahme ist das örtliche Jugendamt. 

Dieses ist auch für die Vermittlung eines Betreuungsplatzes in einer Kita oder bei einer Tagesmutter bzw. 
einem Tagesvater zuständig. In erster Linie sind die Eltern jedoch aufgefordert, selbst Kontakt mit den in 
Frage kommenden Kindertagesstätten aufzunehmen.

5  Weitere Informationen finden sich auf der Website des Nationalen Zentrums für Frühe Hilfen: https://www.fruehehilfen.de

Weitere Informationen finden sich auf dem Familienportal:  

https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/kinder-und-jugendhilfe/
welche-angebote-gibt-es-fuer-familien--125676

https://www.fruehehilfen.de
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/kinder-und-jugendhilfe/welche-angebote-gibt-es-fuer-familien--125676
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/kinder-und-jugendhilfe/welche-angebote-gibt-es-fuer-familien--125676
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Weitere Informationen zu Kindertageseinrichtungen

• Das Serviceportal Baden-Württembergs stellt Informationen für die Anmeldung und Aufnahme in  
 Kindertageseinrichtungen bereit: https://www.service-bw.de/zufi/leistungen/1514
• Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg stellt zudem eine Übersicht  
 aller Kindertageseinrichtungen in Städten und Landkreisen bereit: https://www.bw-kita.de/
• https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94722/f8a0ec9b933b5ed12e9476463928529f/prm-23234- 
 broschure-kinder-in-tageseinri-data.pdf
• https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/kindertagesbetreuung-kompakt-113850
• Weitere Informationen finden sich auf der Website des Nationalen Zentrums für Frühe Hilfen:  
 https://www.fruehehilfen.de

5.6. Weitere Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

Zu den weiteren Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, die ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der 
Jugendämter fallen, gehören unter anderem:

- Die Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen
- Die Hilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen und ergänzende Leistungen
- Die Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung 
- Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen und die vorläufige Inobhutnahme von Kindern  
 und Jugendlichen mit Migrationserfahrung nach unbegleiteter Einreise 
- Die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten 
- Die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung  
 von Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vormündern
- Die Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft des Jugendamts 

5.7. Schutzauftrag – wenn Hilfe nicht mehr ausreicht…

Ziel der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen und deren 
Wohl zu sichern. Bei gewichtigen Anhaltspunkten für die Gefährdung des Kindeswohls hat das Jugend- 
amt in Zusammenarbeit mit Fachkräften das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. In diese Abschätzung 
werden die Erziehungsberechtigten und – soweit die Gefährdung dadurch nicht verstärkt wird – je nach 
Entwicklungsstand auch das Kind einbezogen. 

Zunächst wird in den allermeisten Fällen versucht, geeignete Hilfemaßnahmen (Hilfen zur Erziehung) zu 
finden, um die Gefährdung abzuwenden. Nehmen die Eltern die Hilfen nicht an, sind nicht bereit, an der 
Gefährdungseinschätzung mitzuwirken, oder reichen die Verbesserungen nicht aus, um das Kindeswohl 
zu schützen, erfolgt eine Inobhutnahme der Kinder. Dabei werden die Kinder vorübergehend in einer 
Pflegefamilie, einer betreuten Wohnform oder einem Kinderheim untergebracht. Die Inobhutnahme ist 
eine zeitlich befristete sozialpädagogische Interventionsmaßnahme in einer akuten Krisensituation. Ziel 
ist es, diese so schnell wie möglich zu beenden. Eine Inobhutnahme kann jedoch nur dann tatsächlich 
beendet werden, wenn die innerfamiliäre Situation dies zulässt. Es muss also sichergestellt sein, dass die 
akute Gefährdung überwunden ist.

Weitere Informationen zum Schutzauftrag und zur Kindeswohlgefährdung

• https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Fruehe_Hilfen/KVJS-Ratgeber- 
 Schutzauftrag-03-2017._barrierefrei_pdf.pdf
• https://db.dji.de/asd/ASD_Inhalt.htm

https://www.service-bw.de/zufi/leistungen/1514
https://www.bw-kita.de/
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94722/f8a0ec9b933b5ed12e9476463928529f/prm-23234-broschure-kinder-in-tageseinri-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94722/f8a0ec9b933b5ed12e9476463928529f/prm-23234-broschure-kinder-in-tageseinri-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/kindertagesbetreuung-kompakt-113850
https://www.fruehehilfen.de
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Fruehe_Hilfen/KVJS-Ratgeber-Schutzauftrag-03-2017._barrierefrei_pdf.pdf
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Fruehe_Hilfen/KVJS-Ratgeber-Schutzauftrag-03-2017._barrierefrei_pdf.pdf
https://db.dji.de/asd/ASD_Inhalt.htm
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6. Sozialpädagogische Familienhilfe 
Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist ein Teil der Kinder- und Jugendhilfe und eine Form der 
Erziehungshilfe: Durch intensive Begleitung wird eine Familie dabei unterstützt, ihren Alltag besser zu 
bewältigen, Konflikte zu lösen und Erziehungsfragen gemeinsam anzugehen. Ziel ist immer, die Familie 
so zu stärken, dass sie diese Themen langfristig ohne Hilfe bewältigen kann (Hilfe zur Selbsthilfe). So-
zialpädagogische Familienhilfe richtet sich an Familien und Alleinerziehende, die durch unterschiedliche 
Problemlagen so belastet sind, dass sie ihre Erziehungsaufgaben nicht vollständig aus eigener Kraft be-
wältigen können. Dies äußert sich häufig in der Überforderung der Eltern, emotionaler, physischer und 
ökonomischer Unterversorgung der Familie, Überschuldung, unzureichenden Wohnverhältnissen der 
Familie, psychischer oder physischer Erkrankung der Eltern, Beziehungs- und Bindungsstörungen der 
Familienmitglieder untereinander, sozialer Isolation der Familie, Verhaltensauffälligkeiten sowie sozialen 
und schulischen Problemen der Kinder. 

Gesetzliche Grundlage sind die Paragrafen § 27 und § 31 SGB VIII: § 27 SGB VIII bildet die Anspruchs- 
grundlage für die Hilfen zur Erziehung und § 31 konkretisiert die SPFH als eine der möglichen Leistungs-
formen innerhalb der Hilfen zur Erziehung.

Die Aufgaben orientieren sich immer am individuellen Bedarf und an den Ressourcen  
der Familie. Die wichtigsten sind:

- Die Beratung bei Erziehungsfragen
- Die Bewältigung von Alltagsaufgaben
- Die Bearbeitung von Krisen und Konflikten
- Die Abwehr von Gefährdungssituationen
- Die Anbindung der Familie an den Sozialraum

Folgende Merkmale sind wesentlich für die Sozialpädagogische Familienhilfe:

- Sie richtet sich an die ganze Familie.
- Sie hat aufsuchenden Charakter: In der Regel finden die Maßnahmen bei den Familien zu Hause statt.
- Die SPFH verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz.
- Sie ist nicht auf erzieherische Maßnahmen beschränkt, sondern umfasst auch Beziehungsthemen,  
 Tages- und Wochenstrukturen, Finanzen und die Wohnsituation.
- Sie ist in der Regel freiwillig.
- Die SPFH ist auf längere Dauer angelegt.
- Die Maßnahmen werden individuell in einem Hilfeplan festgelegt; Eltern und ihre Kinder werden  
 einbezogen und informiert.
- Das soziale Umfeld wird mit einbezogen; vorhandene Ressourcen werden sichtbar und nutzbar  
 gemacht.

Die Unterbringung in Geflüchtetenunterkünften stellt für die aufsuchende Sozialpädagogische Familien-
hilfe aufgrund der räumlichen Enge sowie des Mangels an Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre häu-
fig eine große Erschwernis dar. Unabhängig vom Aufenthaltsort stehen die Leistungen der Familienhilfe 
aber auch allen Familien mit Fluchtgeschichte zur Verfügung.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Weitere Informationen finden sich auf der Website der Kinder- und Jugendhilfe:  
https://www.kinder-jugendhilfe.info/

https://www.kinder-jugendhilfe.info/
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7. Inanspruchnahme der Hilfeleistungen

1. Die erste Anlaufstelle für Auskünfte und Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist 
immer das örtliche Jugendamt. Dieses kann schriftlich oder mündlich (telefonisch) kontaktiert 
werden. 

2. Zunächst werden in einem gemeinsamen Gespräch die Anspruchsvoraussetzungen geklärt und 
die entsprechende Antragstellung erörtert. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die familiäre 
Situation und die Wünsche der Eltern und Kinder. Mögliche Unterstützungsmaßnahmen wer-
den besprochen.

3. Anschließend prüft das Jugendamt die Anspruchsvoraussetzungen. Gegebenenfalls werden 
weitere Fachkräfte wie Ärzt*innen oder Psycholog*innen hinzugezogen und um eine Diagnose 
oder Stellungnahme gebeten. Es folgt die konkrete Hilfeplanung, das heißt das Jugendamt trifft 
die konkrete Entscheidung, welche Maßnahmen geeignet und notwendig sind. Dabei haben die 
Familien ein Mitspracherecht und können ihre Vorstellungen zur Ausgestaltung der Hilfe ein-
bringen. 

4. Im nächsten Schritt erfolgt die Beantragung der Hilfe durch beide sorgeberechtigten  
Elternteile bzw. durch die Personensorgeberechtigten.

5. Es folgt die Suche nach einer geeigneten Einrichtung bzw. einem geeigneten sozialen Dienst-
leister, der die Hilfe erbringt. Dabei sind die Wünsche der Familie hinsichtlich der Ausgestaltung 
der Hilfe und der Wahl der Einrichtung oder des Dienstes nach Möglichkeit zu berücksichtigen 
(Wunsch- und Wahlrecht). Auch freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe können die erforder-
lichen Leistungen erbringen (siehe hierzu auch Kapitel 3). Nur bei erheblichen Mehrkosten 
können freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe abgelehnt werden.

6. Der eigentliche Beginn der Hilfe ist in der Regel ein gemeinsames Gespräch mit dem Jugend-
amt, den Fachkräften des Trägers und der Familie bzw. den Eltern oder Personensorgeberech-
tigten.

Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe stehen Familien mit Fluchtgeschichte unabhängig vom  
Aufenthaltsort in vollem Umfang zur Verfügung. Für die konkrete Leistungsgewährung spielt der Aufent- 
haltsstatus keine Rolle, da allein der individuelle Bedarf und die Geeignetheit der jeweiligen Leistung 
ausschlaggebend sind. Fehlendes Wissen über das Angebotsspektrum und die Leistungsberechtigung  
erschweren und verlangsamen oft wichtige Hilfemaßnahmen. Hier müssen hauptamtliche Mitarbei- 
ter*innen und Ehrenamtliche der Geflüchtetenhilfe besonders sensibel agieren und alle relevanten  
Informationen weitergeben.

Diese Seite erweist sich als guter Wegweiser: https://www.unterstuetzung-die-ankommt.de/de/  
Hier finden sich hilfreiche Informationen zu Arbeit, Angeboten und Leistungen, aber auch Kontakt- 
adressen von Jugendämtern.












https://www.unterstuetzung-die-ankommt.de/de/
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8. Hilfesysteme in den Herkunftsländern
In Syrien und Afghanistan gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, die Kinder, Jugendliche oder Familien un-
ter einen besonderen Schutz stellen: „Ja, theoretisch gibt es Gesetze, die die Rechte und den Schutz der 
Kinder sichern, allerdings werden sie kaum eingehalten, vor allem wenn es um häusliche Gewalt geht.  
Da schauen Behörden gerne weg, da es sich hierbei um familiäre Angelegenheiten handelt, bei denen 
sich der Staat nicht einmischen soll.“  

8.1. Kinder- und Jugendschutz

Wenn Eltern ihre Erziehungsverantwortung grob vernachlässigen oder missbrauchen und Hilfe benötigt 
wird, wendet man sich in den Herkunftsländern der Fugee Angels an die Polizei oder das Gericht. Auch 
Vertrauenspersonen wie Sozialarbeiter*innen, Lehrer*innen oder Imame in Moscheen können Anlauf-
stellen sein.

Nur in extremen Einzelfällen wie Drogenkonsum oder extremer Gewalt kommt es in Afghanistan zu In-
obhutnahme, in Syrien ist den Fugee Angels eine durch den Staat erzwungene Trennung von Kindern  
und Eltern nicht bekannt. Schwierigkeiten werden innerhalb der (Groß-)Familie gelöst und diese bietet 
auch Schutz und Hilfe in akuten Problemlagen.

8.2. Unterstützung von Familien bei Alltags- und Erziehungsproblemen

Ein Anspruch auf staatliche Unterstützung bei (Erziehungs-)Problemen oder auch dann, wenn Eltern der 
Erziehung nicht nachkommen können, besteht in den Herkunftsländern nicht. Bekannt sind vor allem 
private Organisationen: „In Syrien gibt es zwei unterschiedliche Arten von Hilfsorganisationen, die sich 
um bedürftige Familien kümmern: Zum einen sichern Hilfsorganisationen die Verpflegung und organisie- 
ren private Sachspenden in Form von Kleidung, Geld und Lebensmitteln. Zum anderen wird durch wei-
tere Hilfsorganisationen Beratung für die Erziehung von Kindern angeboten.“ In Syrien gibt es die „Kinder 
und Familien der Märtyrer“, eine staatliche Organisation, in der Kinder und Jugendliche unter der Woche 
untergebracht sind und beschult werden. Anschließend fahren sie für die Wochenenden nach Hause zu 
ihren Familien.

Üblicherweise ist es die Familie, die in Notfällen einspringt und unterstützt, aber auch die erweiterte Ver-
wandtschaft, Freund*innen, Bekannte und Nachbar*innen zeigen sich solidarisch und helfen mit, wenn 
Eltern erkranken oder aus anderen Gründen Unterstützung benötigen. 

Deutlich schwieriger ist es bei Erziehungsfragen: Probleme werden nicht nach außen getragen, sondern 
bleiben innerhalb der Familie: „Man nimmt solche Angebote ungern in Anspruch, da man Angst vor 
einer Beurteilung durch die Gesellschaft hat.“ Am ehesten greifen besorgte Eltern auf die Angebote der 
Kindergärten und Schulen zurück, in welchen Erzieher*innen pädagogische und psychologische Beratung 
anbieten und bei Problemen unterstützen. Erzieherische Hilfen sind nur für die betroffenen Kinder und 
deren Eltern ausgerichtet, Geschwister oder weitere Akteur*innen wie Schule und Kindergarten sind 
nicht involviert. 

Alle bestehenden Angebote müssen von den Eltern angefordert und aufgesucht werden. Sogenannte 
„Geh-Strukturen“, im Rahmen derer Fachkräfte zu Familien gehen, sind den Fugee Angels nicht bekannt. 

Neben der Scham sind es oftmals auch finanzielle Hürden, die Familien in den Herkunftsländern davon 
abhalten, Hilfe in Anspruch zu nehmen. In Afghanistan und im Iran können deshalb nur bessergestellte 
Familien Unterstützung erhalten.

Können Kinder oder Jugendliche nicht mehr von den Eltern versorgt werden, müssen sie in der Regel 
arbeiten, um sich zu ernähren und ihre Familien zugleich auf diese Weise zu unterstützen. Es existieren 
zwar Wohnheime für Kinder, die vor ihren Familien fliehen, sobald sie jedoch in der Lage dazu sind,  
müssen die jungen Menschen selbst für sich sorgen.
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8.3. Kinderbetreuung

Die private, zu Hause stattfindende Betreuung von Kindern stellt mit Abstand die häufigste Form der 
Kinderbetreuung dar. Das liegt auch daran, dass es als Aufgabe der Familie angesehen wird, Kinder zu 
betreuen.

In Syrien gibt es die Möglichkeit, Kinder ab dem Alter von 3 Jahren in Kindergärten zu geben. Häufig 
besuchen sie die Kindergärten jedoch erst im Alter von 4 oder 5 Jahren. In Afghanistan können Kin-
dergärten bereits mit 2 Jahren besucht werden. Dort existieren außerdem staatliche Vorbereitungs- 
schulen (vor der normalen Schule) und Spielgruppen. Kindergärten sind kostenpflichtig und die Betreu-
ungszeiten reichen in der Regel von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr.

Weitere Formen der Kinderbetreuung wie Horte oder Mittagstische sind den Fugee Angels aus Syrien 
nicht bekannt, weder für die Betreuung von Kleinkindern noch von Schulkindern. In Afghanistan gibt 
es jedoch eine privat organisierte Hausaufgabenbetreuung. Vereinzelt wird auch von privat organisier-
ten Kleinkindgruppen und Tagesmüttern berichtet. Auch hier entscheidet das Einkommen der Familie 
darüber, ob diese Unterstützung in Anspruch genommen werden kann, da diese Formen von Betreuung 
sehr selten sind und gar als „Luxus“ gelten.

8.4. Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind in den Herkunftsländern der Fugee Angels nur wenig 
bekannt und beschränken sich oftmals auf die Ferien. Am häufigsten sind Sportangebote, Angebote im 
musischen Bereich oder religiöse Angebote, die aber oftmals kostenpflichtig und damit nur Familien 
zugänglich sind, die über die notwendigen Mittel verfügen. Staatliche Förderungen für diesen Bereich 
gibt es in Syrien und Afghanistan nicht. Träger sind meist private Organisationen, die auf Spendenbasis 
arbeiten.

8.5. Jugendsozialarbeit

Jugendsozialarbeit, die über Schulsozialarbeit hinausgeht, wird ausschließlich von den Fugee Angels aus 
dem Iran genannt und ist dort auch nur für bestimmte Zielgruppen wie beispielsweise Jugendliche mit 
Behinderungen bekannt.

8.6. Schulsozialarbeit 

Sowohl in Syrien als auch in Afghanistan gibt es Schulsozialarbeit. Konkrete Sorgen und Probleme der 
Schüler*innen stehen im Mittelpunkt, einige Fugee Angels berichten aber auch von Angeboten zur Be-
rufsorientierung. Oft wird Schulsozialarbeit jedoch ungern aufgesucht, da sie eher schambehaftet und 
negativ besetzt ist. Es gibt aber auch Erzählungen von sehr engagierten Schulsozialarbeiter*innen, für die 
dieser Eindruck nicht gilt, und von Schulen, die eine gute Schulsozialarbeit sogar als Qualitätsmerkmal 
hervorheben. 
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9. Hilfreiche Adressen und weiterführende Literatur 

Böllert, Karin (Hrsg.) (2018): Kompendium Kinder- und Jugendhilfe, Wiesbaden.

Hansbauer, Peter/Merchel, Joachim/Schone, Reinhold (2020): Kinder- und Jugendhilfe – Grundlagen, 
Handlungsfelder, professionelle Anforderungen, Stuttgart.

Ausführliche Informationen bietet die Broschüre „Kinder- und Jugendhilfe“ des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Download unter: https://www.bmfsfj.de/

In verschiedenen Sprachen informiert die Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter in Broschüren 
über ihre Leistungen: https://www.unterstuetzung-die-ankommt.de/de/mediathek/broschueren/

Umfangreiches Infomaterial sowie viele Links zur Kinder- und Jugendhilfe stellen das Portal der Kinder- 
und Jugendhilfe unter https://jugendhilfeportal.de/ und die Fachstelle für Internationale Jugendarbeit 
der Bundesrepublik Deutschland e.V. unter https://www.kinder-jugendhilfe.info/ bereit.

Eine Fachpublikation des DJI zu Kindeswohlgefährdung und Allgemeinem Sozialen Dienst gibt es hier: 
https://db.dji.de/asd/ASD_Inhalt.htm

Bei Konflikten mit der Kinder- und Jugendhilfe können sogenannte Ombudsstellen bei der Konflikt- 
bewältigung helfen. Diese informieren und beraten unabhängig und vertraulich. Adressen unter:  
https://ombudschaft-jugendhilfe.de/ 

Eine Auflistung aller Anlaufstellen in Notlagen findet sich mit Links und Telefonnummern unter:  
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/krisetelefone-anlaufstellen 

https://www.unterstuetzung-die-ankommt.de/de/mediathek/broschueren/
https://www.kinder-jugendhilfe.info/
https://db.dji.de/asd/ASD_Inhalt.htm
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/krisetelefone-anlaufstellen
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      @zwr_ev

      @Zukunftswerkstatt Rückenwind

      Zukunftswerkstatt Rückenwind e.V.

Kontakt: info@zwrev.de
Mehr Informationen unter: www.zwrev.de

https://zwrev.de/
https://zwrev.de/
mailto:info@zwrev.de
https://www.instagram.com/zwr_ev/?hl=de
https://www.facebook.com/zwr.ev/
https://www.youtube.com/channel/UCbOXR-5WnDkfIQeEZECYKyQ



